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X? 4K. Samstag den 14. November 1891.

Abonnementspreis:

Für die Stadt Solothurn

-5. Halbjahr!. Fr. 3. 53.
vierteljährl. Fr. 1. 75.

Franko für die ganze
Schweiz:

Halbjahr!. Fr. 4. —

Vierteljahr! Fr. 2. —

Halbjahr!. Fr. k. 33.

Schweizerische

eitung.

Sinriickungsgebiihr:
13 Ct». die petitzeile oder

deren Raum,
(3 pfg. für Deutschland)

iZrichety^ j.den Samstog
1 Bogen stark m. monail

Beilage des

„Schweiz, pastoralblattes"

Briefe und Gelder

Kant»

Kirchliches über den Kanton Zürich.

I. > ^
Die Umgestaltung der politischen Verhältnisse von 1830

hatte in kirchlicher Beziehung die Veränderung zur Folge, daß

der Oberbischof dem Großen Rathe von seinen Rechten einiges

abgab. Eine Synode erhielt das Recht der Beschlußfassung

in kirchlichen Dingen, unter Vorbehalt der Genehmigung durch

den Großen Rath, und zugleich die Befugniß, in den Kirchen-

rath nenn Mitglieder zu wählen. Der Große Rath wählte

fünf Mitglieder, der Antistes war als solcher Präsident des

Kirchenrathes.
Anno 1839 brach in Folge der Berufung des Dr. Strauß

die Volksbewegung gegen die radikale Strömung der Regierung

aus und man stellte das Verlange» einer aus Geistlichen und

Weltlichen ganz frei gewählten Synode. Die Geistlichkeit in

""ihrer Mehrheit unterstützte das Begehren. Allein der aus

der religiösen Bewegung hervorsegangene konservative Große

Rath ging auf das Begehren nach einer gemischten Synode

nicht ein, wahrscheinlich, weil er eine Vertretung des Laien-

elements in der Synode in der bewegten Zeit fürchtete.

Das Jahr 1861 brachte das bestehende Gesetz über das
^

Kirchenmesen, das allerdings seither durch die kantonalen Ge-

setze und die B.-V. von 1874 vielfach modifizirt worden ist.

Die Kompetenz des Großen Rathes in kirchlichen Dingen

wurde dahin vermehrt, daß derselbe eine besondere Kommission

zur Prüfung des kirchenräthlichen Jahresberichtes einsetzte,

welcher das Recht zukam, den Großen Rath zum Ergreifen

einer bis anhin ihm nicht zustehenden Initiative in rein Inch-

lichen Dingen zu veranlassen. Wirklich machte der Große

Rath von diesem Recht der Initiative bei Anlaß der Reform

der Liturgie einen ergiebigen Gebrauch.

Die auf breitester demokratischer Grundlage basirte Ver-

sassung von 1869 enthält die Bestimmung: „Die Kirche ord-

^net ihre Cultusverhältnisse unter Oberaufsicht des Staates und

"mit Ausschluß jeden Gewissenszwangs." Dieser Artikel der

Verfassung führte zur Ausarbeitung eines Entwurfes zu einem

neuen Kirchcng.'setz, welches eine ganz frei gewählte

Synode in Vorschlag brachte, der von der Synode mit

großer Mehrheit angenommen, vom Großen Rath mit Rücksicht

auf die angebahnte Revision der B.-V. von 1848 bei Seite

geleat wurde.

^ Im Jahre 1877 bestellte die Synode eine Kommisßon

für Ausarbeitung eines neuen KirchengcsetzeS und genehmigte

derâ Antrag 1878, „es möge der Große Rath ein Gesetz

ausarbeiten, das in wenigen allgemeinen Grundsätzen eine neue,
dená. gegenwärtigen Verhältnissen entsprechende Kirchen ver-
sassung aufstelle, deren Aus- und Durchführung den neuen

Organen der Kirche anheimzugeben sei."

^ Wenn Art. 63 der Verfassung von 1869 jeden Zwang
gegà Gemeinden, Genossenschaften und Private in kirchlichen

Dingen ausschließt, die Kirche aber ihre Angelegenheiten unter

Oberaufsicht dcS Staates selbstständig ordnen soll, so ist es

der herrschenden Macht der Gewohnheit zuzuschreiben, daß eine

kirchliche Genossenschaft mit einiger Autorität noch besteht.

Gänzliche Trennung der Kirche vom Staat muß als letzte

Constqucnz der Art. 49 und 50 der B.-V. von 1874 auge-
sehet! werde», würde aber im Volke kaum einen Anklang finden.
Der Große Rath überwies die gemachte Anregung dem Re-

gierungsrathc und dieser legte Anno 1881 einen im Wesent-

lichen mit den frühern Synodal-Anträgen übereinstimmenden

Ei'à'urf dem Großen. Rathe vor. Eine vom Großen Rathe
niedergesetzte Kommission brachte einen KvinMifsionsantrag mit
einem einläßlichen Bericht an den Großen Rath.

Die Kommission sprach sich in ihrer Mehrheit für Auf-
Hebung des bisherigen Verhältnisses des Staates zur Landes-

kirche und für Streichung des Cultusbudget aus. Der Staat
gibt für die ihm obliegenden Verpflichtungen an die Kirch-
gemeinden das betreffende Kapital von 10 Millionen. Eine

aus 141 Mitgliedern bestehende, nach Bezirken gemischt (aus Geist-

lichen und Laien) gewählte Synode ist die oberste leitende Behörde

der zürcherisch-cvangelischen Landeskirche. Bei der Berathung
des Kommissional-Antrages im Großen Rath waren es be-

sonders zwei Punkte, welche die Diskussion lebhaft und in-
teressant machten. Der erste Punkt betraf die Frage: Wer ist

Mitglied der zürcherischen Landeskirche? und der zweite Punkt
betraf die Zusammensetzung der obersten kirchlichen Behörde,

welcher die Leitung der rein kirchlichen Angelegenheiten zu-

stehen soll.

Bei der Verhandlung über den ersten Punkt kam die

Frage über die Taufe in Berathung. Ist die Taufe ein noth-

wendiges Requisit der Zugehörigkeit zur Landeskirche oder

picht? Hierüber lautete der schließliche Entscheid (140 gegen

19): „Jeder Einwohner des Kantons, der nicht ausdrücklich

seinen Austritt oder seine Nichtzugehörigkeit erklärt, wird als

Mitglied der Landeskirche angesehen. Die Taufe bezeichnet

also nicht mehr den Eintritt oder die Aufnahme in die Kirche.

Auch der Nichtgetauftc kann Mitglied der Landeskirche sein.
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Die Confirmation setzt die Taufe nicht voraus. Die cvange-

lische Vorschrift der Taufe (Matth. 28, 19) beruht nicht auf

einem wirklichen Gebot Christi, das für die Kirche bindend, ist."

Zur neuen Kirchenmusik-Agenda und zur Einführung
der liturgisch richtigen Segensertheilung.

Sonderbar kommt mir der Wirrwarr der Meinungen

und Behauptungen vor, die sich nach der VeröffentlichungSdcr

Agenda und der Verordnung bezüglich der liturgischen Segens-

ertheilung unter den lieben Kollegen geltend machen. Als ich

in der „Kirchen-Zeitung" die verschiedenen Anfragen an das

bischöfliche Ordinariat las, kam mir unwillkürlich der Gedanke,

wie doch der Klerus selbst so hartnäckig einen Abusns fest-

halten will und alle möglichen Anfragen und Einwendungen

macht, um diesen oder jenen Mißbrauch noch beibehalten zu

können. „Was sagt das Volk?" sagte mir ein Amtsbruder.

Nein, dachte ich, was sagt der Klerus? Das Volk ist willig
und gehorsam, sobald ihm etwas als kirchliche Vorschrift er-

klärt wird, und es wird bei Einführung und Beobachtung der

liturgischen Regeln sowohl am Altare als auf der Orgel balv

herausfinden, daß diese „Neuerung" schöner, erhabener und

andachterweckender ist, als der alte liturgische AbusnS. Ob

auch der Klerus selbst in Allem diese Gefügigkeit und diesen

Gehorsam habe?! Uebrigens auf diese Frage: «zurll llierl

popàs? nur zwei Bemerkungen: 1. Weiß jeder Priester,

daß unser Glaube uno unsere kirchlichen Institutionen nüht

von unten, sondern von oben stammen, daß also das Volk

auch bei den liturgischen Grundsätzen und Lehren nicht zu

entscheiden hat. 2. Wenn das Volk ans falscher Auffassung

wirklich uns Unannehmlichkeiten bereiten würde, so würde es

das nur thun, weil es in diese falsche Auffassung und in den

Abnsus vom KlernS selbst eingewiegt worden ist. Wir hätten

also nur das zu büßen, was andere vor nus gesündigt haben,

lllvrus pro (Uero.

Der Wirrwarre der Meinungen und des Vorgehens bei

Einführung der „Neuerung" scheint mir daraus hervorzugehen,

daß man die betreffenden Vorschriften über die SegenSerthci-

lung, lt. „Kirchen-Zeitung" Nr. 41, wie auch die Kirchen-

musik-Agenda und andere gottesdicnstliche Verordnungen nicht

genau angesehen und durchstudirt hat. Dafür einige Beispiele:

ES kommt va ein Organist zu mir aus einer andern Gemeinde

und sagte, heute morgen habe man in ihrer Kirche mit dem

„neuen Segen" begonnen. Ich fragte: wie so heute morgen?
Antwort: wegen dem im Oktober vorgeschriebenen Rosenkranz

werde das Hochwürdigstc.Gut im Crboriuin ausgesetzt. Also

am morgen? Ja! Und doch heißt es genau, in der päpst-

lichen, resp, bischöflichen Verordnung vom 21. Sept. 188h:
„Wofern der Rosenkranz am Morgen gebetet wird, so ge-

schicht dies während der Darbringung der hl. Messe. Findet

das Rosenkranz-Gebet am Abend statt, so wird die Aus-

setznng des Hochwürdigsten Gutes damit verbunden und am

Schluß der Andacht der Segen ertheilt." Also am Morgen
soll im Oktober des Rosenkranzes wegen das Hochwürdigste

Gut nickt ausgesetzt werden, sondern nur, wenn die Rosen-

kranzandacht am Abend gehalten wird und zwar jedesmal,^
nicht nur an den Sonntagen, wie fälschlich ein Amts-
brnder gemeint hat. Ville dazu noch das Oirsetorium sud
1. Oktober. — Item, ich frage den Organisten weiter: „wie"
ist der neue Segen ertheilt worden?" Antwort: Zwei Altar-
diener seien da gewesen und man habe gewcihräuchcvt. Weitere

Frage: „Sie haben dabei aber etwas singen müssen?" Ant-
wort: „nein, es ist nichts gesungen worden." —
Bei einem andern Anlaß meinte ein Kollege, es müsse bei

Ertheilung des Segens in Oiborro der Chormautel getragen

werden; ein Dritter meinte, das Velum müsse dabei gewöhn-

lich nicht gebraucht werden, sondern nur, wenn das Ciborium

auf einen andern Altar getragen werde. Welch' ein Wirr-
warr! Und doch erklärt die Verordnung, das Pluviale und

der JncenS seien hier nicht nothwendig, doch seien sie nicht
verboten. Bestimmt vorgeschrieben sei aber, daß auch bei der

Aussetzung iu llidoi'io auf dem Altar sechs Kerzen brennen,

daß zwei Altaidicncr mit brennenden Kerze» assistiren, daß

Vuutum M'M, tlöuitori, Vers und Oration vor dem Segen

gesungen werden (oder bei Ermangelung des Organisten) ge-

betet und das Velum gebraucht wird.
Ein anderer sagt: „Wie kann man Messe lesen, wenn man

das Ciborium bei der Scgensmesse nicht aus den Thronus
stellen kann." Die Verordnungen und nachherigen Erklärn»- ^
gen geben auch da genauen Aufschluß; man darf das Cibo-
rinm nie auf den Thron stellen, ans den die Monstranz zu

stehen kommt; hat man daher keine zweite Nische, wie dies

bei den Dreh-Taberuakcln der Fall ist, und muß eine Segens-
messe mit tlitioi'ic) hstatt Monstranz) gehalten werden, so

möge die Aussetzung und der Segen erst nach der hl. Messe »

geschehen. In diesem Falle stelle man das Ciborium ans den

Altar. Damit das Ciborium vom Volk besser gesehen wird,
ist immerhin eine Unterlage, die man hinstellt, gestattet. Nur
muß dies „nicht ein unpassender, unwürdiger Untersatz, z. B.
ein kleircs Brettchen" sein.

Von einem andern Orte vernehmen wir, daß am cid-

genössischeu Bettag die Aussetzung erst beim Hochamt geschehen

ist. Die bezügliche Verordnung von 1886 aber lautet: „Der
eidgenössische Bettag soll in Zukunft mit erhöhter gottesdienst-
lieber Feier abgehalten werde», welche darin besteht, daß das

Hochwürdigste Gut von Morgens sechs Uhr an, während

zehn Stunden feierlich ausgesetzt ist."
Jeurand erzählt mir, daß irgendwo bei einem Seelanrt

der Organist bei der Kommunion des Priesters zu spielen

aufgehört und der Sigrist den Rosenkranz zu beten angefangen

habe. Die Agenda aber sagt: „Sogenannte halbe Aemter,
seien es Seel- oder Lobämter, sind durchaus unzulässig."
Vills das Oiimài'ium. Wenn nun ein solcher Wirrwarr
von Meinungen und Praktiken hinsichtlich klarer kirchlicher Be-

stimmungen und vorzüglich bei Einführung der Agenda und

der neuen Segcnsertheilung sich geltend »rächt, was dann?



Dann werden die letzten Dinge noch ärger sein als die ersten,

Worher hatte man doch noch eine gewisse Einheit, nämlich die

Einheit des Abusus, Jetzt aber, da einer die Verordnungen
in allen Theilen richtig befolgt, ein zweiter mir halb, ein

dritter gar nicht, dann haben wir erst recht den Zwiespalt in
unserem einen Gottesdienst. Daher möge man die Agenda
und die Segensverordnnng, wie die jeweiligen ander» gottes-
dienstlichen Verordnungen nur genair »achlesen und durch-

studiren und im Einzelnen die bestimmten Forderungen ganz

genau befolgen; dann haben wir in allen Kirchen die so

schöne und nothwendige liturgische Einheit, Gerade die Segens-
Verordnung ist so klar, daß gewiß kein Commentar mehr

nöthig, kein vernünftiger Zweifel mehr möglich ist. Und »och-

mals: nur Gehorsam und nicht die Frage: ^nick «Unit popu-
Ins? Diese Frage geht im gegebenen Fall den einfachen

Priester und Pfarrer gar nichts an. Der eigentliche (Umtos
lictoi ist der Bischof. Das bischöfliche Ordinariat wird vor
Herausgabe der Agenda und der Segensverordnung sich wohl
gefragt haben, ob die Einführung derselben ein seunünium

populi involvire. Ein snunclàm popuii aber ist es, wenn
das Volk merkt, daß die Priester selbst dem Bischof nicht ge-

horchen, und das wird es merken, wenn so oder anders die

Agenda und die SegenSvcrvrdnung ihm zur Kenntniß gelangt

und es wird sich verwundernd fragen: Kann man also die

Verordnungen des Bischofes ausführen oder nicht, je nach dem

subjektiven Urtheil? Dann wohlan, mache ich es mit den

Verordnungen des Pfarrers auch so, — Sind in der Agenda

(bei der Segensverordnung kann dies nicht der Fall sein) be-

stimmte Forderungen gegeben, die sich an einzelnen Orten gar
nicht durchführen lassen, so kann man auf dem Weg des

Petitums au den Bischof gelangen. Wenn und so lange aber

der Bischof keine Abänderung trifft, so bleiben die Verord-

nnngen in Kraft und wir Priester haben zu gehorchen und

um das Weitere uns nicht zu bekümmern. In allen kirch-

lichen Dingen, in der Liturgik sowohl wie in der Dogmatik,

gilt nicht die subjektive Meinung, sondern die Autorität. Durch
die vollständige rückhaltlose Unterwerfung unter diese stellt sich

die Kirche auch äußerlich dar als die Eine göttliche Anstalt
Jesu Christi,

Ein Landpfarrer,

Nochmals Agostino da Montefeltro.
(Eingesandt.)

Vor ungefähr Jahresfrist und neulich wieder hörten wir
es zu unserem großen Mißbehagen als Thatsache erwähnen,

daß U. Agostino in einer seiner Abschiedsreden in often-
t a t i v - k r i e ch e r i s ch e r Weise vor seinem Publikum Gottes

Segen auf den kirchenfeindlichen König Humbert herabgerufen,

sich und seine herrlichen Predigten dadurch in Mißkredit ge-

bracht und deßwegen auch von Leo XIII, citirt worden sei.

Ob die Meldung thatsächlichen Hintergrund hatte oder ob sie

überhaupt öffentlich widerrufen worden, wissen wir leider nicht

bestimmt; aus den gedruckten Predigten Monte-
feltro's aber eine solche nn kirchliche Gesinnung des

Predigers herauszulesen, das ist uns bis jetzt nicht möglich ge-

worden. Nach eifrigem Suchen fanden wir in der schönen

Uebersetznng von Drammer folgende zwei Stellen:
1. Band III, S. 241, heißt es in der Abschicdsrede zu

8. tlurln in Rom:

„Segne auch unser Vaterland, o Herr! Mein Herz zieht

sich zusammen bei diesem Worte, die Thränen treten mir in
die Augen, O Jesus, cS ist ein Land, das wir lieben, das

wir reiten möchten; es ist ein Land, das wir Dir ganz über-

geben wollen! Bewahre es vor Zwietracht, vor Parteiungen;
bewahre es vor seinen Feinden, damit es immer würdig bleibt

seiner Erinnerungen und seiner Größe! Mit dem Vater-
lande segne Denjenigen, der durch sein hohes
Amt dasselbe führen soll auf d e m W e g e d e r E h rc
und des Ruhmes; und mit ihm segne Jene, die

ihm i n d e r R e g i e r u n g d e S La n > S b e i st e h en; er-

leuchte sie und mache ihnen begreiflich, daß ohne

Glaube, ohne Religion das Vaterland weder

groß noch glücklich sein kann."
2. Band IV, S. 166, steht in der Abschiedsrede zu

S, Marco in Mailand, nach Segenswünschen für Papst,

Bischof und Clerns der Satz:

IG/ Ja, segne Denjenigen, der durch sein hohes
Amt das Vaterland auf den Wegen der Ehre und
des Ruhmes zu führen hat, damit er sich stets
seines ruhmreichen Stammes würdig zeige, der
so viele Helden und so viele Heilige zählt!"

Auf den ersten Anblick mögen genannte zwei Stellen
einen päpstlich gesinnten, stramm-grundsätzlichen Katholiken

allerdings etwas stutzig macheu; liest man aber diese Sätze

im Zusammenhang mit dem ganzen bezüglichen Vortrag und

erwägt man einige maßgebende Nebeuumstände, dann muß

man nach unserm Dafürhalten doch schließlich zu Gunsten der

durchaus strengkirchlichen Gesinnung des berühmten Kanzel-
rcduers entscheiden.

Vor Allem wußte Agostino ganz wohl, daß er vor
einem sehr gemischten Publikum sprach, das sich

aus Vertretern der e x st r e m st c n G e i st e s rich-
tun gen zusammensetzte; da war dem Redner vor Allem

Vorsicht im Ausdruck geboten. Diese Vorsicht
aber hinderte ihn keineswegs, sein Vaterland Italien als
ein unglückliches Land in Gottes Schutz zu em-
p f e hlen und mit ihm seine Regenten und
dessen Minister, — Oder haben der Freimaurer-
Strohmann und seine Helfershelfer es nicht nothwendig,
daß ihnen eine bessere Einsicht von oben zu Theil werde,
als sie bisher in ihrer Regiererei gezeigt?!

Montefeltro weist ferner direkt auf die Quelle des Landes-

Unglückes hin, indem er die Glaubenslosigkeit und Religions-
losigkeit voll Schmerz betont. Er hat ferner den Muth, ^den

pflichtvergessenen König an sein hohes Amt, den entarteten
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Sprößling an seine heiligen und heldenhaften Vorfahre», an

die altehrwürdigen, katholischen Traditionen des
ruhmreichen Hauses Savoy en feierlich zu
erinnern. Und da bittet er für diesen bedanernswerthen

Schattenkönig, Gott möge ihn segnen, damit derselbe sich seines

erlauchten Stammes würdig zeige. — Wo ist da ein Preis-
geben katholischer Grundsätze zu finden? Anerkennt etwa

Agostino in diesen Sätzen irgendwie den König Humbert zu-

gleich als Fürsten des dem Papste geraubten
Kirchenstaates? Oder läßt er irgendwie durchblicken,

diese Thatsache (d. h. dieser Kirchenstaats-Raub) dürfe oder

müsse katholischerseits schließlich doch irgendwie als knit ne-

eompli, als nun einmal rechtlich zulässig und somit gewisser-

maßen unwiderruflich hingenommen werden? Nein doch —
eine solche Interpretation genannter Predigtstellen hieße denn

doch wahrlich Unterschiebung! — Wenn der Prediger für
König Umberto um Gottes Segen bittet, so nennt er denselben

nicht König der Itnlin nnitn (mit Einschluß des geraubten

Kirchenstaates); Umberto kann „König von Italien"
genannt werden, ohne daß man ihn zugleich
als „König von Rom" anerkennt. Das weiß

Montefeltro als Italiener und Katholik gewiß so gut als

wir. — Nebstdem ist es bei solchen Conferenzrcden vor einem

aus allen Ständen sich bildenden Publikum in monarchi-
scheu L ân d e r n S i t t e, daß zum Schlüsse für den Landes-

fürsten Gottes Segen vom Redner herabgefleht wird. Das
that auch hier Agostino — und er that es in Ansehen der

gegebenen Verhältnisse nicht mit unwürdiger E m-

Phase, er that es ruhig und in einem Tone,
der ein verstecktes Bedauern (um nicht zu
sagen: einen leisen Tadel) gegenüber dem
k i r ch e n f e i n d l i ch e n König Umberto kaum ver-
h ü llt.

Somit hat s i ch U. A g o st i n o n a ch u n s e rcr
Meinung in genannten zwei Stellen als
g n t e r K a t h o l i k n i ch t s vergeben, und es g e-

büh rt ihm der Vo r w u rf, als sei er aus Eitel-
keit des Liberalismus verdächtig geworden,
gewiß keineswegs. — V. V.

Zum Kapitel: Aberglaube.
(Eingesandt)

Der Aberglaube fristet noch mancherorts ein zähes ver-
borgenes Leben. Es ist ihm schwer beiznkommen, da er das

Tageslicht scheut und meist sorgfältig geheim gehalten wird.
Er ist aber häufiger als man glaubt. In meiner dreizehn-
jährigen Pastoration in der gleichen Gemeinde könnte ich dar-
über viel berichten.

Ich setze einen Brautunterricht und wieder eine Taufe
fest. Aber Niemand erscheint. Warum? Es ist ein Mittwoch,
ein Unglückstag! Ein Knecht bettelt mich an und hat sich

doch schon in der Nähe verdingt. Der Platz steht ihm offen.

Warum tritt er nicht ein? Es ist wieder ein Mittwoch! Eist.

Bauer kehrt schon am Morgen vom Markt heim. Es ist ihm

eine alte Frau begegnet. Da hat er kein Glück! Ein Kranker

beobachtet ängstlich, mit welchem Fuße ich beim Versehen zuerst

sein Zimmer betrete. Geschieht es mit dem linken, so wird

er nicht mehr ausstehen!

Schwieriger wird die Sache, wenn ich Einem sagen soll,

ob sein verstorbener Bruder gerettet sei. Der alte Pfarrer
habe das gewußt. Bin ich nicht so glücklich, so sollte ich doch

die sechs gregorianischen Messen für Lebende und Abgestorbene

lesen, welche unfehlbar die betreffende Seele „alsbald" aus

dem Fegfeuer erlösen. Ein Kaplan in der Nähe habe das

auch gekonnt. Das ist freilich unwahr; steht doch in jedem

Missale vornen der Entscheid: °8. U. OonZr. iiàôrsià
äserktis ulins kneti», proiribst omnmo älissns et

siAnsàr Nissnn nmnmpàs 8. (IreZorii pro vivis et

àeàetis.» (Nicht zu verwechseln mit den 3V gregoranischen

Messen, deren Ursprung wirklich auf Gregor den Gr. zurück-

geht und die kirchlich geduldet sind.)

Mitleid erweckten zwei Männer, angeblich von E., welche

in B. in einem Schlosse mit Hilfe einer Wahrsagerin einen

seit der Franzoscnzeit verborgenen Schatz von mehreren Mil-
lionen zu heben versuchten, aber es nicht vermochten, bis sie

von einem alten Pfarrer gegen das E. hin den „wahren geist-

lichen Schild von Urban VIII." mitbrächten. Schüchtern

fragten sie an, versprachen 100,000, ja '/s Million Franken

an die Kirche, wenn ich ihnen das Büchlein ausliefere. Natürlich

zahlbar erst nach der Erhebung des Schatzes. Ein anderer war so

glücklich, zwei dieser Büchlein von R. her fast neu zum An-

gebot von bloß 10 Fr. zu erhalten. Ich zeigte ihm aus dem

lächerlichen Inhalt, daß sie nur das Feuer werth sind. Aber

gleichwohl zahlt man solche Dinge mit schwerem Geld und

verwahrt sie wie einen Schatz. Nur schwer gelang es mir,
in den Besitz einiger solcher Büchlein zu gelangen.

Mancher möchte da sagen: „Solche Dinge sind zu dumm,
sie werden nicht geglaubt und schaden nicht viel." Ich habe

aber Beispiele, daß man nachwiesen Büchern verfährt; solche

Personen besucht, um Rath frägt und dafür bezahlt und sich

die Karten schlagen läßt u. s. w.

Es gibt aber eine Art Aberglaube, der viel verhüllter

auftritt und viel mehr Unwissende täuscht. Es sind das an-

scheinend fromme und gutgeheißene Gebetszeddel. Je älter und

schmutziger, desto besser; wenn sie nur viel versprechen. Manche
Leute haben ein Charfreitagsgebet selbst von ihrer sel. Mutter gc-
lernt und ängstlich gebetet, weil es darin heißt: „Wer das

Gebet hört und nicht lernt, dem wird es am jüngsten Ge-

richte zur Verantwortung gereichen." Andere ^verlangen unter
der gleichen Drohung, man müsse es wenigstens drei Personen

zum Abschreiben leihen, beständig bei sich tragen u. s. w. So
fand ich eine ganze Menge Zeddel aller Art, selbst mit from-
men Bildern geschmückt, in alten Büchern versteckt, sorgfältig
abgeschrieben. Wo nichts dergleichen zu finden war, fand sich

wenigstens ein Wettersegen, der anhebt: „Im Königreiche
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Portugal, auf einem Berge, eine gute Stunde vo» Lissabon,

^ ist ein schönes Kloster, Da kam bei Tagesanbruch ein Geist-
licher im Pilgergewande und übergab schriftlich das Gebet und

verschwand. Die übrigen Zeddel ließen sich leicht an ihren
überschwenglichen Verheißungen, an der dunklen Herkunft, am

Mangel der Bezeichnung des Verfassers und Drnckers erkennen.

Gute Auskunft darüber findet sich in dem Bnche von Manrel,
Ablässe, p, 60; »och bessere in einem Hirtenbriefe Sr. Gn.
Franz Konrad, Bischof zu Konstanz, vom Jahre '1754 nnd
seines Vorgängers Johann Kourad vom Jahre 1732. Gerade

darin erkennt man, wie ein zähes Leben ein so verachteter

Zeddel fristet, Fast alle sind in diesen Hirtenbriefen schon

genannt nnd vernrthcilt, aber jetzt noch immer zu finden.

Ich nenne hier nur solche, die ich selbst meist in vielen

Eremplarcn angetroffen habe- „Der geistliche Schild"; „Copcy
oder Abschrift eines Briefes, so Gott selbst geschrieben hat";
„fünfzehn schutzreiche Gebete der hl. Brigitta"; „himm-
lischer Hof, bestehend in 34,000 Vater Unser und Ave

Maria" (eine Person hatte sie gebetet); „ein gar schöner

Segen zu Wasser und zu Land" ; „ein gar schöner Segen,
den Papst Leo König Karl über das Meer geschickt"; „schöne

Offenbarung der drei hl. Frauen Elisabeth, Brigitta und

Mechtildis"; „Unserer Lieben Frauen Traum"; „die 7 Schloß"
(oder 7 Himmelsriegcl, meist mit 7 Markschlössern illustrirl);

^ „ein Gebetlein zum hl. Kreuz an jedem Freitag". Alle diese,

schon vor 130 und 150 Jahren verboten, werden immer
wieder in neuem Gewände, oft mit frommen Bildern versehen,

gedruckt und verbreitet und von vielen getäuschten Personen

gewissenhaft gebetet; hingegen kirchlich gutgeheißene Gebete und

Ablässe werden auf die Seite gestellt. Bei der Suche nach

^
solchen Zeddeln entdeckte ich manch' anderes, was noch gefähr-

licher wirkt, so: Gebetbücher für „ausgeklärte" Katholiken,
christkatholischer Katechismus mit den Unterscheidungslehrcn
der Altkatholiken u. s. w. Seit ich mich überzeugt, wie er-

giebig die Suche nach solchen Dingen ist, lasse ich bei Haus-
besuchen selten mehr ein altes Buch oder ein staubiges Bücher-

gestell links liegen, getreu der Mahnung in genanntem Hirten
briefe: „Wir erinnern beinebens alle Seelsorger, daß sie ihre

Pfarrgenossen von Lesung oder Verrichtung verdächtiger Schrif-
ten nnd Andachten, unter welche jene alle jederzeit vorzüglich

zu zählen sind, die eine unfehlbare Seligkeit, gewisse Sicher-
heit vor Feuer, Wasser und Donnerwetter, Erscheinungen vor
dem Tod und dergleichen versprechen, mit Hervorhebung der

hierunter verborgenen Seelen-Gefahr und schweren Beleidigung
Gottes, ernstlich abermahnen."

Kirchenpolitische Umschau.

(Corresp. von B. G.)

Ueber die Tragweite des in letzter Nummer mitgetheil-
ten Entscheides des Bundesgerichtes über die Beschwerde vo»

^Trimbach kann noch nicht geurtheilt werden bis der Entscheid

mit seinen Motiven vorliegt.
Die Streitfrage ist von hohem Interesse, so daß der-

selben alle Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. Einstweilen

handelt es sich allerdings um die Frage, welche Behörden

competent seien.

Am nächsten Sonntag findet in Laufen, Kanton Bern,
die schon mehrfach besprochene Pfarrwahl statt.

Einiges Aufsehen mache» die Vorschläge des beruischeu

NegicrnugSraths Sst o ck m a r in Betreff der Ordnung der

kirchlichen Verhältnisse des Berner Jura. Eö nimmt derselbe

einen Anschluß des Kantons Bern au die Diözese Basel in

Aussicht, aber unter verschiedenen andern Bedingungen als unter

den frühern Bisthumsverhältnisseu. Die Vorschläge Stockmarö

sind unS nicht zu Gesichte gekommen und wir sind deßhalb

nicht in der Lage, dieselben selbstständig beurtheilen zu können.

Soviel wir aus der Presse ersehen konnten, sprechen sich die

Altkatholiken sehr entschieden gegen dieselben ans, namentlich

„der Katholik", das Organ des Christkatholizismns, kann sich

mit Stockmars Ideen nicht befreunden. Unter de» Katholiken

des Jura und dem dortigen KlernS herrscht in dieser Richtung

nicht Uebereinstimmung; die einen nehme» eine ablehnende

Hallung ein und es findet diese Richtung Ausdruck im «>'»>»-,

„Basier Volksblatt", „Birsthalcr" ; eine wohlwollende Bcnr-

theilung findet das Projekt in der » lntzsnl.e!» ; in zustimmen-

dem Sinne, wenn auch mit etwelche» Beschränkungen, lassen

sich Stimmen im „Jura" vernehme», die dann jewcileu im

„Dcmokrate" ein Echo finden.

Auf einer Reise im Kanton Bern lasen wir in einem

dortigen radikalen Blatt, in einer Gemeinde des Kantons Solo-

thurn habe der Pfarrer von der alleinseligmachenden Kirche

gepredigt; darauf habe der Kirchenchor mit dem Liede geant-

wertet: „Wir glauben all' an einen Golt" ; dieser „Demon-

stration" wegen wurde dem Kirchenchor ein Kränzchen gewunden.

So einfältig die Demonstration war, so charakteristisch ist sie

auch nnd deßwegen nehmen wir hier davon Notiz. Die in der

Kirche Anwesenden hatten keine Ahnung, daß das Lied ein

Contrecoup gegen die Predigt sein sollte, sondern sie mußten

es erst aus den Zeitungen entnehmen. Der Solothurner radi-
kale Bierphilister lebt nicht nur vom Ceutralbahnrückkauf, vom

Zolltarif und von den Banknoten, sondern namentlich von

jedem kleinen Anekdötchen, das gegen einen Pfarrer gerichtet ist.

Kirchen-Chronik.
SolothlMl. Am ersten November, als am Feste Aller

heiligen, ist Hochw. U. Hiero nymus St »der als

Pfarrer nnd Propst von St. P a ntaleon installirt worden.

In derselben Nacht wurde im Pfarrhause ein E i n-

bruch s d ie bstah l gemacht. Entwendet wurden außer einem

Silbergeschirr etwas Geld im Betrage von Fr. 17. — Größer
ist der Schaden, welcher entstanden ist durch das Aufbrechen

eines werthvollen Sekretärs mittelst eines Beiles. Die Thäter-
schgft ist bis dahin unbekannt geblieben.

In der gleichen Woche wurde auch in der Mutter.
gottes-Kapelle in Maria st ein ein Diebstahl be-



gangen. Der Dieb stieg über das Gitter vor dem Mntter-
gottesaltar nnd ranbte das werthvolle silberne Kreuz,
welches das Mnttcrgottesbild trug. Der Diebstahl geschah an
einem Nachmittag. Vielleicht derselbe Bösewicht, der auch in
St. Pantalcon gestohlen.

Aargau (Eingesandt.) In Nr. 45 der „Kircheu-Zti-
tung" spricht ein Einsender aus dem Aargan den Wunsch aus,
„daß am Schlüsse der (bischöflichen) Agenda ein V e r z e i ch-

n i ß sämmtlicher lit u r g i s chcr G e s a n gb ü ch e r,
die ein jeder Kirchen chjo r nothwendig be-

sitzen muß, nach Name, Bezugsort und Preis enthalten
wäre."

Dem Wunsche dieses Einsenders ist bald entsprochen.

'Nothwendig besitzen mug im Kanton Aargan ein Kirchen-
chor nur ein einziges liturgisches Gesangbuch,

nämlich: „Epitome Kraciualis klomuni". Dasselbe ist, wie alle

liturgischen Gesangbücher, erschienen bei Fr. Pustet in Regens-

bnrg, ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen nnd kostet,

gebunden in Rothschnitt und Rück- und Eck-Leder 5 Fr. 4t) Cts.

In diesem Buche ist alles cuthalten, was an Sonn- und

Feiertagen während des ganzen Jahres beim Gottesdienste zu

singen ist: ^8poi'M8, Vuli msmun. Dräinurinm Nissm,
sämmtliche Wechselgesa ge, Gesänge bei sämmtlichen Prozcssio-
neu nnd liturgischen Weihen beim Gottesdienste, DnnM lin-
eznu, Voni erontor, 1o Donm.

Auch wo an Werktagen Lobämter gehalten werden, wird
dies Buch in den allermeisten Fällen ausreichen. Wer auch

für WerktagSämtcr in allen Fällen ausreichen will, schaffe

statt des DMomo (Auszug) das gauze vollständige
ckttK/s an. Dasselbe ist im gleichen Verlage er-

schienen und kostet, wie oben gebunden 4 M. 40 Pfg. Da-
mit ist ihm alles gegeben, was er für den Haupte,oltesdieuft
an jedem Tage braucht.

Zur Orgelbeglcitung braucht es zwei Bücher: l. Zum
Dràariuin Nàm von Witt, Regensburg, Pustet Fr. 4.
Und 2. Zu den übrigen Theilen des Drnânnio koinnnuin
von Haberl und Hanisch, ebendaselbst Fr. 14. 40 Diese

Preise sind für gut gebundene Rück- und Eck-Lederbände.

Da bei uns keine einzige Kirche ist, die zum Chorbrcvier
verpflichtet wäre, so ist auch für uns kein weiteres
liturgisches Buch nothwendig. Denn nach einem

neuern Dekrete der Ritencongregation darf in allen diesen

Kirchen während des ganzen Jahres die Eine und gleiche
Vesper gesungen werden, z. B. diejenige cio L. Vir°ino
oder eine andere. Man mag also von den viele» Compositionen

auswählen. Mehrere vollständige Choralvespern auf die höchsten

Feste des Jahres, in denen Psalmen, Antiphonen, kurz alles
und zwar mit Orgelbegleitung enthalten ist, hat seiner Zeit
Musikdirektor Landolt in Hitzkirch im Selbstverlage herausgr-
geben. Auch im Cäciliencataloge finden sich vollständige
Vespern, Choral und Falsibardoni abwechselnd, so Nr. 1008
von Osw. Jvos für gem. Chor. Augsburg, Böhm Part.

2 M., vier Stimmen 2 M. oder Nr. 1252 von Fr. Müller,
Padcrborn, Junfermann'sche Buchhandlung, Part. M. 2. 50, ^
Stimmen zu 00 Pfg. Man mag also wählen.

Wer die Vespern genau nach dem TageSbrcvicr singen

wollte, müßte sich anschaffen das llesM/và
Regensbnrg, Pustet, gebunden wie oben M. 4. 40. Orgel-
begleitung 12 M.

Diese Erklärung dürfte dem oben genannten Einsender

genügen.

Literartlches.

Das soeben erschienene erste Heft des achtzehnten Jahr-
gangs des Deutschen Hausschatzes gibt uns die Gewißheit,

daß die beliebte Zeilschrist in Zukunft nicht allein den bis

jetzt erschienenen Bänden sich gleichstellen, sondern sie noch

weit übertreffen wird. Text und Bilderschmnck sind so im
lcrcssant und gediegen, oaß man den kommenden Heften mit

Spannung entgegen sieht. Zwei vielversprechende Romane:

Liancns Erbe von A. I. Groß von Trockan nnd Der Mahdi
von Karl May, nehmen ihren Anfang uno erwecken in uns

den lebhaften Wunsch, recht bald die Fortsetzung zu empfangen.

M. Herbert lieferte außer einem schönen Gedicht ein höchst

humoristisches nnd doch des tieferen Gehalts nicht entbehren- ^
des Vogelmärchen. Hieran reihen sich mehrere sehr fesselnd?

Aufsätze. El. Maier schildert seine Reise nach Amsterdam,

während Dr. P. Wittmann reizende Zeichnungen aus dem

märchenhaft schönen Stockholm entwirft. Professor Dr. Vogel-

mann gibt eine sehr lehrreiche Darstellung der sozialen Ver-

Hältnisse im alten Athen, Dr. Laurenz Schmitz erörtert in

seiner gründlichen nnd anziehenden Weise das Wesen der Er-
kältung. Joseph Dackweiler plaudert über Tauben, A. Knöppel
über das Pflanzenreich in Sage, Dichtung und Volksleben.

Von kleinen Beispielen müssen wir absehen, da uns der Raum

zur Besprechung mangelt. Erwähnen wollen wir nur noch

den reichhaltigen juristische», medizinischen und allgemeinen

Briefkasten. Die Illustrationen sind vorzüglich und sehr reich-

haltig.

Kirchenamtlicher Anzeiger.

Zu Nr. 16 der Notuiuinu AvnvrsN» des Virvvtv-
i-iums. Daselbst heißt es: In Leel. rurul. Niss. äs Ile-
quiem uoieain etium «à en/à eelebrurs liest, à
oxoejuine., ssptinà sutoiu st teiMsimis (in Desk, àupl.)
nonnisl eum ennìn.

8i (liss nnnnus oditu« vol in knnàtiono ^univers.
pi'îk8ei'iMi8 e-àt Dom. vol uiin impoäitn ckio, NÌ88N

?4nniv. elo Heesoiom eunt. ciio soetz vol potiu8 sntoeoà.^
iieol cknpl. mujoul oeeupntu, 8oâ non ko8tivg. — /à»

à-/esà e,âs» eantà
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Es ist :iun bez. dieser tilotn das INrli'mm entstanden, ob

hiemit in Landkirchen die stillen Jahrzeitmessen (missik ^mriv. >

iron eantatso) auch an ks3t. dupl. erlaubt seien; oder ob
'

^damit blos die Verlegung dieser Messen ans den vorhergehen--

den oder folgenden Tag gestattet werde.

Wir geben als Antwort die ausführliche Erklärung ans

der Iimtruetio pnàrntm ltliàcl, pn»'. kW.

ànivorsnriorum nlin 8nrit 8trirto ilià ot tmnlntii,
rrtin non l'untlà, nlin eoiklirnntur n enpitniis ot rnn-
kràrnitntibu8 etc., ntin ox privntn tnntnru piotsto ox-
p08tulantur.

^mnivormsrin 8trieto clietn st in onntir krmctntn in
äis obilus ror.urronto e.otslrrnri non possunt in cluplir.i-
dn8 primno ol 8oermclno eln83i3, in viAitÜ8 tüntivitnti8,
blpiptinnino, Pn3olrnti8 ot ?o»tooo8t03 r t inlrn oornn-
clom lestornm ootnvn8. mmititor csriopoo intim ootnvnm

(lorpori3 tlkrioti ot in omniiins cZo>ninieis ot ko8ti.3 in

populo. (Znikns sutom <liobu3 impociitis non 8ut'lieit

clieore Ni88nm <lo ko8to vol lernn oor.urrouto npplienu-
ânm pro clol'uueto, 8oc! nuuivoimnrium clobot enntnri in

à 8nb3ocluonto 8on nntoeorionto, stm ooourrnut olliein
«lo äupliei mnsori vol minor! non torinto. 8i voro

rontinAnt on8 trnn8lorri uitrn ootnvn8 privitogintn3, tune

in 8omiàuplieilm8 tnntnm looum trndoro po38unt.

K em?àe-rsar/« s/u/ r/r«/à sâ-à à'à et./un-

àà, sert no» à e«à, /»-»s m eàâ
^e/àm à /es/o «t/rro// MssK r/s ?mr//r/e/»

M/ss/ re/eà?'/.
-Vnnivorsnrin 3trieto epiiriom àtn, 3ocl non lnn-

«tntn, in à otinm cluplioi minori r.nntnro liest, protii-
voutur autoin in nlii8 eìiodu3 nt 8nprn oxeoptm.

rVnnivoi'Znrin, quno eotolu-nntur nenpituti3, roilor>ii8,
« ronlrntornitntii>u8 otr. pro omnitm.8 in Zonoro eonkrntri-

t>u3 elàuetio. non po33unt eotobrnri in <iià>3, puilm8
NÌ88N privntn ào roguiom lliei non poto3t. Iclom rii-
eouâum cis oktieii8 Zouorg1iku8 pro omnitms v. r;, pa-

roel>inni3 clol'uuetis, lieet quovi8 nnno rsonrronto oro-

ssntur nà lrune linom n tiàolibu8 oleemo37nno, noe

liest àque 8poeinii inrlnlto eonouotuclinom invoetnm

rotinere.
rt.univor3nrin, ox privntn tnntnm piotnto potitn ot

non. 3trieto âietn, 8ient et niino Ni83ns per nnnnm pro
rlöluneti8 otkoronäno, nnllntonr>3 estokrnri po33unt clio-

bn8 <IupIieibu3 ot n>Ü8 impecliti3, rjunlo3 prnotor omnin

âupliein 8nnt omno.8 ciominieno ot petnvno viAÜinorpro

privileoMno, korin cjunrtn einerum et tötn >robäomn3

8nnetn. ()uilm8 ltiol>u3 0MN08 net npplientiouom pro
âslnneti3 odliZnti — ni8i its nnnivoimnrio lnminto n^n-

tur — 8uMeiunt 8orvnnâo ritum ciioi enrronti8.

tlvmpiuin Doeroà 8. lîiìuum ìin»KroAîìiinnÌ8,

t. ^uxtn nnticiunm eon8Uôtnâinom piurimn oxÌ8tnnt

nttnrin portntilin, rjnornrm tnirntn ox Inpiclo rlon8Ì38imo

imo ot mnrmoroo eoimtnrm ot rznintjuo ern«'ii>n8 oi>3i-

Aiintn, ot 80pniernm non in moclia, 80(l in 0jii8 lronto
ollo88um o3t nr. roeto elnv8nrn.

Ondinm I. rVir osn8mocii Nttnrin 8int tolornncln,
vol immntnncln 8int ne âonno eonnoernncln?

1)nd. II. bit nnm in po8torrrm 8spnlernm /iltnrm
portntili8 in moclio tnlrntno tnpiàv ollorlionslnm 8it?

Ko8p.: rVà b t^uonâ nttnrin portntilin ir>n!»3lp>o

eon8oerntn l!lpi3eopn3 nerprio8ent.

^icl II. .VMrmntivo

2. Intorâum neeiciit rproà âo8int pntrini pro Znp-
tÌ8ino 8otomni, vol (tonlirmntiorro, 30tl tnntnm moâo
prtl03to 3int moninlo8 H8ororo3 tltniritntm). t)nnoritnr
nnm in Irusn8inocli en8n export in t eonlorro on 8nern-
montn 8Ìno pntrini8, vol potin3 nt moninlos nrltrilronn-
tnr uti mntr'rnm in ntrorzuo 8nernmonto pro lominm?

lìopp.r tllkAntivo n«l primnm pnrtom. rVltirni.rtivo
nà 8oeunrlnm.

3. à in bloeto8ii8 ?nroelrinlibu3 nt»i non nrlo8t
etrori obligntio, tomporo Ounilrngomimnti, in l^o8to
8. äo30plr vol ntiornm 8nneto>-nm po38nnt enntnl-i
Vo8porso p08t eoinmootianom, 8on po.8t morirliom nrl

popnti ciovotionom lovorrclnm?

lì68p. l^0ll.Nt>V0.

Dir bischöffiche Ftanzlri.

Die Hochw. Herren bischöflichen Commissarii und Tecane

sinv ersucht, die Veränderungen pro „8tntn3 lltr^ri" bis zum

25. November l. I. einzusenden; desgleichen sind die Hochw.

Herren Pfarrer gebeten, allsälligc Unrichtigkeiten bis zum ge-

nannten Zeitpunkt bekannt zu geben.

S olo t h n rn, den 12. Nov. ' 891.

Die bischöfliche Kaitzlei.

Den Hochw. Geistlichen des àstitels Solothurn-

Lebern-Kriegstetten zur Kenntniß: Dienstag, den

17. November, Morgens 8^2 Uhr, wird in der

St. ttrsenkirche in Solothnrn der àstitelsgotles-

dienst gehalten für den Hochw. Herrn Silvan
Walser sel., Curatkaplan in Kreuzen.



Eduard Müller, Kilîchmr,
in Wyl, à St. Gallen,

AteLier für kircHLicHe Kunst
empfiehlt sich einer Hochwllrdigen Geistlichkeit und den Tit, Kirchenbehörden für Anfertigung
von kirchlichen Vildhaucrarbeite»» aus Holz und Stein: Heiligenstatuen, Crucifixe,
Relief-Bilder, Kreuzwege, Weihnachtsgruppen ?c, ec, Die Statuen aus Holz werden unbemalt
oder in reicher oder einfacher Fassung geliefert. Streng künstlerische Ausführung bei mäßigen
Preisen, — Referenzen aus Wunsch, 83"

^oekwüi'ckgei' Kei8tl>Meit à 8ekw6i?.
Ilnterskivimetei', Iiibubvr oinor Vkoinbundlung duliien, rviiinl«; nut'

blrundDll!r«808k!ri?bi8c;böUieIion0rdiniti iàsb'loibnl^i.Iî.vomà, Vs/ombor
v. F. Xc». 9952 dmob kàiM« ?àlniut ui8 ^I«88,»<i,,Ii<l«i:ii,l

und omptioblt 8oino 8,II»8tp:<pll!,i>xt «>> und imlci 8<ii>,,
ìiil8i«I>l ^«l<«Il<il,i> >:>t ilirv ïix klocitvviii'dichci- lìloi8tIi<:bI<oit
»ntor Xu8ieti<zi unK bilIÎMr und prompter IZedionunx.

llüligon Kuktrstizsn mit VergniiZmi ontZogvoseiKZird, ^eietmst
tìoàaàtunM vollst

le?")

S/. à Sl il'entiiîil),

lueii 8pe?,iàliût i» tssêutliillec, eizene sseiiltecze nml eixene liesterei.

Kerder'sche 'Werl'crgsHcmdlüng. Ireiburg im ZZreisgcru.
Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 34

Damian Pater, Der Held von Molokai. Mit drei Abbildungen und einem
Kärtchen, 12", (II u, 35 S,) Fr, 1,10; geb, in Leinwand mit Goldtitel Fr, 1, 90,

Kerder'sche Werkcrgshcrndlüng, Ireibuvg im Mreisgau.
Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: (85

Dreher, Dr. Th., Kleine katholische Christenlehre für die unteren
Klasse» höherer Lehranhalten. Der Glaube. — », Die Gebote. !», Die heiligen
Sakramente. Mit Approbation des hochw, Herrn Erzbischofs von Freiburg, 12",
(IV, 3l, 24 u. 22 S,) 80 Cts, ; geb, in Halbleinwand SS Cts,

Hansjakob, H., Meßopfer, Beicht und Communion. Sechs Prc-
digten, gehalten in der Fastenzeit 18St in der Kirche St, Martin zu Freiburg, Mit
Approbation des hochw, Hrn. Erzbischofs von Freiburg, gr, 8", (IV n, 113 S,) Fr, 2, 45,

— Die wahre Kirche Jesu Christi. Sechs Predigten, gehalten in der Fasten-
zeit 1887 in der Kirche St, Martin zu Freiburg, Mit Approbation des hochw, Hrn,
Erzbischofs von Freiburg, gr, 3", (IV u, S8 S,) Fr, 2, —

— Die Toleranz und die Intoleranz der katholischen Kirche. Sechs P re -
digten, gehalten in der Fastenzeit 1888 in der Kirche St, Martin zu Freiburg, Mit
Approbation des hochw, Hrn, Erzbischofs von Freiburg, gr, 8", (IV u, 87 S,) Fr, 2, —

- Jesus von Nazareth, Gott in der Welt und im Sakramente. Sechs Predig-
ten, gehalten in der Fastenzeit 1830 in der Kirche St, Martin zu Freiburg, Mit
Approbation des hochw, Hrn, Erzbischofs von Freiburg, gr, 8", (IV u, 9» S,) Fr, 2, —

An die Tit. Pfarrgeistlichkeit.
Nachfolgende Formulare sind in der Druckerei dieses Blattes znm Preise von

1. 50 per Hundert zu beziehen:

Z. öuptismulis.
mortis et seplàiime.
loeneclictionis mutrimonialis.
sponsulium.

IM.» M4
Atte Schweizermarken

aus diesen Jahren, womöglich aus Briefen,
kauft zu höchsten Preisen (ill 10759 6)

E. H üb er, Zürich,
82-) Falkengasse 27 II,

Weihrauch
feinkörnig, wohlriechend, empfiehlt in Post-
kistchen à 4 Kilo Netto zu Fr. 7, SO per Nach-
nähme franko Zusendung, (77s
C. Richter in Kreuzungen, Ct. Thurgau,

Apotheke und Droguerie,

cn-Z

G

N

Bei der .Expedition der
Zeitung" ist zu beziehen:

„Schweiz, Kirchen

der

LèMV. vv. Kapuziner pro Mö.
Preis Per Exemplar SS Cts.

Bei Einsendung von 30 Cts, in Briefmarken
erfolgt Zusendung franko.

Druck und Expedition der Buch- und Kunstdrnckerei „Union" in Solothurn,


	

